
 

 

LM Walschutzorganisation unterstützt 
Vorgehen des Landes im Umgang mit 
gestrandetem Wal 
 

Gestern hat Umwelt Minister Dr. Till Backhaus auf Grundlage 
eines wissenschaftlichen Gutachtens die Entscheidung getroffen, 
den vor Poel gestrandeten Wal in Ruhe sterben zu lassen. Er 
stützt die Entscheidung auch auf ein Schreiben der Internatio-
nalen Walfangkommission (IWC), die sich seit den 1980er Jahren 
um den Schutz von Delfin- und Tümmlerbeständen sowie von 
Großwalen kümmert. 

„Die Entscheidung, keine Rettungsversuche zu unternehmen, 
weil sie dem Tier mehr schaden als nützen würden, ist mir so 
schwergefallen, wie wohl keine andere in meinem bisherigen 
politischen Leben. Doch kein ernst zu nehmender Experte auf der 
Welt hat ein anderes Vorgehen empfohlen. Auch die IWC hat 
sich mit einem Schreiben an unser Haus gewandt und erklärt, 
dass der Fall als einzigartig in der Welt gilt. Noch nie ist 
beobachtet worden, dass ein Wal innerhalb weniger Tage 
mehrfach an einer Küste strandet und weiterlebt. Dies geschieht 
hier bei uns auch noch 24 Stunden pro Tag unter 
Kamerabeobachtung vor den Augen der Öffentlichkeit. Die 
Experten der Walschutzorganisation haben erklärt, dass eine 
Lebendbergung des Tieres keine Option darstellt, da ihm 
aufgrund des Hautzustandes beim Anlegen von Bergungsgeschirr 
die Haut großflächig vom Leib gerissen würde. Dies ist mit dem 
Tierschutz nicht zu vereinbaren. Auch eine Euthanasierung 
kommt für die IWC nicht in Betracht, da sie aufgrund der Lage 
des Wales im seichten Wasser mit einer großen Gefahr für 
beteiligte Personen einherginge. Erprobte Verfahren, die 
gewährleisten, dass dem Tier nicht weitere schwere Leiden 
zugefügt würden, gibt es demnach nicht. Die IWC würdigt die 
derzeit durchgeführten palliativen Maßnahmen, die wir am Wal 
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durchführen und sieht sie als einzig verantwortungsvolle, 
humane und pragmatische Reaktion auf die Situation. Diese 
Situation macht alle Beteiligten sehr traurig“, so der Minister, der 
ergänzt: 

„Wir wissen, dass viele Manschen Anteil nehmen am Schicksal 
des Wals. Das kann ich gut verstehen und ich bin dankbar für die 
tausenden Hinweise, die per Mail oder Telefon von Seiten der 
Bürgerinnen und Bürger an uns herangetragen werden. Wir 
werten die Hinweise aus und werden die Schreiben auch 
beantworten. Ich bitte aber um Verständnis, dass Antworten 
nicht umgehend erfolgen können, da die schiere Anzahl unsere 
personellen Ressourcen übersteigt. Natürlich gibt es auch Kritik 
an unserem Vorgehen. Auch dafür habe ich Verständnis. Ich 
nehme aber zur Kenntnis, dass das Verwaltungsgericht in 
Schwerin bereits drei Eilverfahren, die durch Bürgerinnen und 
Bürger gegen uns angestrengt wurden, abgewiesen hat.  

Um den Wal vor unerlaubten Zugriffen oder Waltourismus zu 
schützen, werden die Walwachen und der Sperrbezirk um das 
Tier aufrechterhalten. Auch die Benetzung des Tieres, um es zu 
kühlen, wird fortgesetzt. Das ist eine enorme personelle 
Belastung für die Wasserschutzpolizei, die freiwillige Feuerwehr 
und die Mitarbeitenden unseres Hauses. Für die Leistung bin ich 
ungeheuer dankbar und würde mir wünschen, dass die 
Menschen, die sich hier einsetzen durch Internetkommentare 
gewürdigt, statt geschmäht würden“, so der Minister 
abschließend.  

(Schreiben der IWC im Anhang) 

 


